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Verordnung 
über die Bildung und Verwendung 

des Direktorfonds in den Betrieben der volkseigenen Wirtschaft 
im Planjahr 1953.

Vom 16. April 1953

Zum Zwecke der besonderen Beteiligung der Arbeiter und Angestellten an den wirtschaftlichen Erfolgen der 
sozialistischen Wirtschaft sind auch im Jahre 1953 in den volkseigenen Betrieben Direktorfonds zu bilden.

Der Direktorfonds in den volkseigenen Betrieben trägt hervorragend zur weiteren Verbesserung der kul
turellen und sozialen Einrichtungen im Betrieb, zur Förderung der Aktivisten- und Wettbewerbsbewegung und 
zur Förderung und Entwicklung des Erfindungs- und Vorschlagswesens bei.

Die im Direktorfonds zur Verfügung stehenden Mittel sollen ein Ansporn sein zur Erfüllung und Übererfüllung 
der im Plan gestellten Aufgaben. Durch den Direktorfonds werden die Werktätigen unmitte'bar an den er
zielten Erfolgen bei der Durchführung des Feldzuges für strenge Sparsamkeit und an der Erhöhung der Ren
tabilität der Betriebe materiell interessiert, indem sie 
kosten und der Gewinnerzielung.

Es wird deshalb folgendes verordnet:
I

Bildung des Direktorfonds §

§ 1
(1) In den Betrieben der zentralen und örtlichen volks

eigenen Wirtschaft mit VEB-Plan ist im Planjahr 1953 
ein Direktorfonds zu bilden.

(2) Der Direktorfonds besteht aus dem
„Fonds zur Verbesserung der Lebenslage der Ar
beiter und Angestellten“ — Fonds I — 

und dem
„Fonds für Rationalisierung und Erfindungswesen“ 
— Fonds II —.

§ 2
(1) Im Planjahr 1953 erfolgen Zuführungen zum 

Direktorfonds in Betrieben, die planmäßig mit Gewinn 
arbeiten, aus dem Gewinn; in Betrieben, die planmäßig 
mit Verlust arbeiten, aus den im Plan vorgesehenen 
Finanzierungsquellen.

(2) Die Höhe der Zuführungen zum Direktorfonds 
gemäß Abs. 1 beträgt in allen Betrieben, sofern die 
Voraussetzungen für die Zuführung zum Direktor
fonds gemäß § 6 Abs. 1 erfüllt sind, für den Fonds I 
3 °/o und für den Fonds II 1 Vo der Lohr- und Gehalts
summe.

(3) Betriebe, die die im § 6 Abs. 1 genannten Voraus
setzungen nicht erfüllen, bilden ei len Direktorfonds in

teilhaben an der überplanmäßigen Senkung der Selbst-

Höhe von IV2  % für den Fonds I und 1 °/o für den 
Fonds II der Lohn- und Gehaltssumme.

(4) Als Berechnungsgrundlage für die Zuführungen 
gemäß Abs. 2 und 3 gilt die für die Produktionsplan- 
erfüllung geplante Bruttolohn- und -gehaltssumme. Bei 
Produktionsplanuntererfüllung gilt als Berechnungs
grundlage die entsprechend der Untererfüllung redu
zierte Lohn- und Gehaltssumme. Bei Produktionsplan
übererfüllung gilt als Berechnungsgrundlage die tat
sächlich gezahlte Lohn- und Gehaltssumme, sofern sich 
diese im Rahmen der um die Produktionsplanübererfül
lung berichtigten Lohn- und Gehaltssumme bewegt.

§ 3
(1) Im Planjahr 1953 erfolgen Zuführungen zum 

Direktorfonds in allen Betrieben der volkseigenen Wirt
schaft aus dem vom Betrieb erarbeiteten überplan
mäßigen Gewinn bzw. bei Betrieben, die planmäßig mit 
Verlust arbeiten, aus der erarbeiteten Unterschreitung 
des geplanten Verlustes.

(2) Die Höhe der Zuführungen zum Direktorfonds 
gemäß Abs. 1 beträgt in allen Betrieben, mit Ausnahme 
der im Abs. 3 genannten Betriebe, sofern die Voraus
setzungen des § 6 Abs. 1 erfüllt sind, 30 ®/e des überplan
mäßig erarbeiteten Gewinns bzw. der erarbeiteten 
Unterschreitung des geplanten Verlustes.


